
  

 
 

BAULEITPLANUNG DER GEMEINDE DIEMELSEE, 
ORTSTEIL FLECHTDORF 

 
Bebauungsplan Nr. IV/5 „Am Hohenrade“  

 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der formellen Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und 
Anregungen. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Diemelsee (Adorf) , den 07.06.2023 
 

  



BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE  
[Verfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB]  
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN  
 

 Mit Schreiben vom 
Landkreis Waldeck-Frankenberg  
Fachdienst Umwelt  17.05.2023 

 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN  
 

 Mit Schreiben vom 
Landkreis Waldeck-Frankenberg  
Fachdienst Bauen 12.05.2023 
Fachdienst Landwirtschaft  02.05.2023 
Amt für Bodenmanagement Korbach 02.05.2023 
Bundesamt für Inf rastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr  

 
24.04.2023 

Deutscher Wetterdienst  25.05.2023 
EWF - Energie Waldeck-Frankenberg GmbH 08.05.2023 
Hessen Forst, Forstamt Frankenberg-Vöhl  09.05.2023 
Hessen Mobil  
Straßen- und Verkehrsmanagement, Bad Arolsen  

 
03.05.2023 

Koordinierungsbüro für Raumordnung und Stadtentwicklung 26.05.2023 
Landesbetrieb für Immobilien Hessen (LBIH)  04.05.2023 
Nordhessischer Verkehrsverbund NVV  24.04.2023 
Netcom Kassel  25.04.2023 
Regierungspräsidium Kassel   
Dezernat 21.2 Regionalplanung Siedlungswesen  19.05.2023 
Dezernat 26 - Forsten, Jagd 25.04.2023 
Dezernat 31.3 - Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz  27.04.2023 
Dezernat 31.5 - Kommunales und indust rielles Abwasser, Ge  
                        wässergüte, wassergefährdende Stoffe  

 
25.04.2023 

Dezernat 34 - Bergaufsicht  27.04.2023 
Twiste Copper GmbH 02.05.2023 

 
 

 

 
 
 
KEINE STELLUNGNAHMEN ABGEGEBEN  
 

Landkreis Waldeck-Frankenberg 
Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz  
Fachdienst Dorf- und Regionalentwicklung 
Bodenverband Waldeck-Frankenberg 
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e. V.  
BUND Landesverband Hessen e.V.  
Bund für Umwelt und Naturschutz – KV Waldeck-Frankenberg 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, etc.  
Deutsche Gebirgs- und Wandervereine 
Deutsche Telekom Technik GmbH T NL Südwest  
EWF - Energie Waldeck-Frankenberg GmbH 
Öffentli cher Personennahverkehr  
Handelsverband Hessen e.V.  
Hessisch-  Waldeckischer Gebirgs- und Heimatverein e.V.  
Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz KV Waldeck-Frankenberg 
HGON Arbeitskreis Waldeck-Frankenberg 
Landesamt für Denkmalpflege Bau- und Kunstdenkmalpflege 
Landesamt für Denkmalpflege Archäologie und Paläontologische Denkmalpflege  
Landesverband Hessen für  Obstbau, Garten und Landschaftspflege e.V.  
NABU Kreisverband Waldeck-Frankenberg 
NABU Ortsgruppe Diemelsee e.V.  
Naturpark Diemelsee 
Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Hessen e.V.  
Regierungspräsidium Kassel  
Dezernat 27.1 Naturschutz Landschaftsplanung 
Dezernat 31.1 – Altlasten, Bodenschutz  
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald  
Landesverband Hessen e.V.  
TenneT TSO GmbH 
Vodafone Hessen GmbH & Co KG  
Wasser-, Boden- und Landschaftspflegeverband Hessen  

 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
1.  

 
 
 
 

2.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
1.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

2.  
 
 

Landkreis  Waldeck -Frankenberg  

Fachdienst Umwelt vom 17.05.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Der Hinweis, vom 05.04.2023, dass die Machbarkeit der Niederschlagswasserversicke-

rung zu prüfen und verbindliche Festsetzungen zu treffen sind, wird in Teilen entspro-
chen. 
 
Erläuterung:  

Eine verbindliche Festsetzung zu Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers 
wurde durch textliche Festsetzung im Planentwurf ergänzt.  Eine Prüfung der Versickerungs-
fähigkeit  des Bodens für eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers wird 

nicht durchgeführt,  da gegenüber dem aktuel len Zustand der Fläche mit  e inem hohen Foli -
enanteil e ine Aufwertung erfolgt und daher keine Bedenken gegenüber einer Versickerung 
des anfal lenden Niederschlagswassers bestehen.  
 

Die Aussage, dass seitens des Kreisausschusses des Landkreises Waldeck -Franken-
berg, Fachdienst Umwelt und Klimaschutz, Fachbereiche Oberirdische Gewässer,  
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
3.  

 
 
4.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
3.  

 
 
4.  
 

 

 

Grundwasser und Bodenschutz keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Die Aussage, dass aus Sicht des Natur - und Landschaftsschutzes keine grundsätzli-

chen Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen.  
 
Der Anregung, dass ein Hinweis zur Berücksichtigung und Einhaltung der DIN18920 
„Schutz von Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ in ihrer aktuellen Fassung und 

die RAS-LP 4 nachrichtl ich zu übernehmen ist,  wird entsprochen.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1.  
 

Landkreis  Waldeck -Frankenberg  

Fachdienst Bauen vom 12.05.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNG  
 

 
 
 
 

 
 
 

Die Aussage, dass seitens des Kreisausschusses des Landkreises Waldeck-Franken-
berg, Fachdienst Bauen keine Anregungen und Bedenken vorzubringen sind, wird zur  
Kenntnis genommen.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1.  

 

Landkreis  Waldeck -Frankenberg  

Fachdienst Landwirtschaft vom 02.05.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNG  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Die Aussage, dass aus öffentl ichen landwirtschaftlichen Gesichtspunkten keine Be-
denken bestehen, wird zur Kenntnis genommen.  
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1.  

 

Amt für Bodenmanagement vom 02.05.2023 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNG  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Die Aussage, dass die vom Amt für Bodenmanagement Korbach zu vertretenden öf-
fentlich-rechtlichen Belange dem Vorhaben nicht entgegenstehen, wird zur Kenntnis  
genommen.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1.  
 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr  vom 

24.04.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNG  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Die Aussage, dass die Bundeswehr keine Einwände gegen das Vorhaben hat, wird zur  
Kenntnis genommen.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
1.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
1.  

 

Deutscher Wetterdienst vom 25.05.2023 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNG  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Die Aussage, dass keine Standorte des DWD beeinträchtigt werden und daher keine  
Einwände gegen die Planung vorgetragen werden, wird zur Kenntnis genommen.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1.  
 

EWF Energie Waldeck -Frankenberg GmbH vom 08.05.2023 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNG  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Die Aussage, dass seitens der Energie -Waldeck-Frankenberg GmbH keine Bedenken  
oder Anregungen bestehen, wird zur Kenntnis genommen.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
1.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
1.  

 

Hessen Forst, Forstamt Frank enberg-Vöhl  vom 09.05.2023 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNG  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Die Aussage, dass aus forstrechtl icher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken beste-
hen, wird zur Kenntnis genommen.  

 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1.  

 

Hessen Mobil  

Straßen- und Verkehrsmanagement Bad Arolsen vom 03.05.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNG  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Die Aussage, dass auf die im Vorverfahren abgegebene Stellungnahme vom 30.03.2023  
hingewiesen wird und keine weiteren Einwendungen vorzubringen sind, wird zur  
Kenntnis genommen.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
1.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1.  
 

Koordinierungsbüro für Raumordnung und Stadtentwicklung vom 26.05.2023 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNG  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Die Aussage, dass die Interessen der gewerblichen Wirtschaft nicht nachteilig berührt  
werden, wird zur Kenntnis genommen.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

1.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

1.  
 

Landesbetrieb für Bau und Immobi lien in Hessen (LBIH) vom 04.05.2023 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNG  
 
 

 
 
 
 

Die Aussage, dass seitens des Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen keine Be-
denken besteht, wird zur Kenntnis genommen.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1.  

 

Netcom Kassel vom 25.04.2023 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNG  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Die Aussage, dass sich im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Glasfa-
serinfrastruktur befindet,  wird nachrichtlich übernommen.  
 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
1.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
1.  

 

Nordhessischer Verkehrsverbund NVV vom 24.04.2023 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNG  
 
 

 
 
 
 

 
Die Aussage, dass von Seiten des Nordhessischen Verkehrsverbundes keine Ein-
wände gegen die Planung bestehen, wird zur Kenntnis genommen.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1.  

 

Regierungspräsidium Kassel  

Dezernat 21.2 – Regionalplanung, Siedlungsentwicklung vom 19.05.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNG  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Die Aussage, dass eine erneute regionalplanerische Stellungnahme verzichtbar ist,  
wird zur Kenntnis genommen.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
1.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
1.  

 

Regierungspräsidium Kassel  

Dezernat 26 – Forsten, Jagd vom 25.04.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNG  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Die Aussage, dass die forstrechtlichen Belange durch das Vorhaben nicht berührt  
werden, wird zur Kenntnis genommen.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
1.  

 

Regierungspräsidium Kassel  

Dezernat 31.3 – Oberi rdische Gewässer, Hochwasserschutz vom 27.04.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNG  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Die Aussage, dass für die durch das Dezernat 31.3 zu vertretenden Belange keine Be-

denken bestehen, wird zur Kenntnis genommen.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1.  

 

Regierungspräsidium Kassel  

Dezernat 31.5 – Kommunales und industrielles Abwasser, Gewässergüte, wassergefähr-
dende Stoffe vom 25.04.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNG  

 
 
 
 

 
 
 

 
Die Aussage, dass die Zuständigkeit bei dem Kreisausschuss des Landkreises Wal-
deck-Frankenberg. Fachdienst Umwelt und Klimaschutz liegt,  wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
1.  
 

 
 
 

2.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
1.  
 

 
 
 

2.  
 

Regierungspräsidium Kassel  

Dezernat 34 - Bergaufsicht vom 27.04.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNG  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Die Aussage, dass die zu vertretenden öffentl ich-rechtl ichen Belange des Bergbaus  
dem Vorhaben nicht entgegenstehen, wird zur Kenntnis genommen.  

 
 
 

Die Aussage, dass die Stellungnahme vom 20.03.2023 weiterhin die Gültigkeit behält,  
wird zur Kenntnis genommen.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1.  

 

Twiste Copper GmbH vom 02.05.2023 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNG  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Die Aussage, dass eine Stellungnahme  seitens der Twiste Copper GmbH nicht erfor-
derlich ist, wird zur Kenntnis genommen.  

  



BETEILIGUNG DER NACHBARGEMEINDEN  
[Verfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 2 BauGB]  
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN  
 

 Mit Schreiben vom 
------   

 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN  
 

 Mit Schreiben vom 
Magistrat der Stadt Bad Arolsen  11.05.2023 
Bürgermeister der Stadt Brilon  03.05.2023 
Bürgermeister der Stadt Marsberg  22.05.2023 
Gemeindevorstand der Gemeinde Twistetal  12.05.2023 
Gemeindevorstand der Gemeinde Willingen  03.05.2023 

 
 

 

 
 
 
KEINE STELLUNGNAHMEN ABGEGEBEN  
 

Magistrat der Kreis- und Hansestadt Korbach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
1.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1.  

 

Magistrat der Stadt Bad Arolsen vom 11.05.2023 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNG  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Die Aussage, dass seitens der Stadt Bad Arolsen keine Einwände und Anmerkungen  
gegen die Entwicklungsabsichten der Gemeinde Diemelsee vorgebracht werden, wird  
zur Kenntnis genommen.  

 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1.  
 

Bürgermeister der Stadt Brilon vom 03.05.2023 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNG  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Die Aussage, dass seitens der Stadt Brilon keine Einwände und Anmerkungen gegen  
die Entwicklungsabsichten der Gemeinde Diemelsee vorgebracht werden, wird zur  
Kenntnis genommen.  
 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
1.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
1.  

 

Bürgermeister der Stadt Marsberg vom 22.05.2023 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNG  
 
 

 
 
 
 

 
Die Aussage, dass seitens der Stadt Marsberg keine Einwände und Anmerkungen ge-
gen die Entwicklungsabsichten der Gemeinde Diemelsee  vorgebracht werden, wird zur  

Kenntnis genommen.  
 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1.  

 

Gemeindevorstand der Gemeinde Twistetal  vom 12.05.2023 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNG  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Die Aussage, dass seitens der Gemeinde Twistetal keine Einwände und Anmerkungen  
gegen die Entwicklungsabsichten der Gemeinde Diemelsee vorgebracht werden, wird  
zur Kenntnis genommen.  

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
1.  

 

Gemeindevorstand der Gemeinde Willingen (Upland) vom 03.05.2023 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNG  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Die Aussage, dass seitens der Gemeinde Will ingen keine Einwände und Anmerkungen  

gegen die Entwicklungsabsichten der Gemeinde Diemelsee vorgebracht werden, wird  
zur Kenntnis genommen.  
 

  



BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT  
[Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 BauGB]  
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN  
 

 Mit Schreiben vom 
------   

 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN  
 

 Mit Schreiben vom 
------   
  
  
  
  

 
 

 

 
 

 

 




